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Direktion d. „Schweiz. Landesbibliothek" Bern.

Pädagogische
Natter.

Vereinigung des..Mieizer. Weiinngssrenndcs" und dee Mag. MonatgsWsl".

AW des Vereins IWcil.Mm nnd SAtmnner der Schiveiz

,niî> des wmiMUM ittNdslisldm WkdiiWsmreiN.

Einfiedeln, 24. Jan. 1908. 1 Nr. 4 I Jahrgang.

Redaktionskommission:
HH, Rektor Keiler, Erziehungsrat, Zu», Präsident; die HH, Seminar-Direktoren Jakob Krünmger,
Rickenbach (Echwhzl, und Wilh- Schnnder, Httzkirch, Herr Lehrer Jos, Muller, Motzau <St, Mallen)

und Herr Clemens Frei zum ..Storchen". Einsiedeln.

Ginlondunnen sind an letzteren, als den Chcs.R cd akto r, zu richten,

Inlerat-Anfirlige aber an HH, Haasenstein äb Bogler in Luzern,

Abonnement:
Ericheint ,r»öctie>«tttct» einmal und kostet jährlich gr- 4,so mit Portozulage,

Bestellungen bei den Verlegern: Eberle ä- Rickenbach, Verlagshandlung, Einsiedeln.
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Zum schwyzerischeu Schulgesetze.

Der III. Abschnitt handelt in den Art. 75—8» vom „Schüler",
im früheren Gesetze Art. 29 — 46. —

Ausnahme in die Schule: wenn das Hind das 7. Alterssahr

schon zurückgelegt hat oder bis zum 31. Dez. u. e. erfüllen wird.

Art. 29 des alten Gesetzes: die Aufnahme erfolgt im Mai jenes

Jahres, in dem das Kind das 7. Altersjahr zurücklegt. — Ein gesunder

Fortschritt. Den heutigen Berkehrsverhältnisfen und der sich mehrenden

Fluktuation der Bevölkerung wird Art. 76 gerecht, der also lautet:

„Treten schulpflichtige Kinder im Laufe des Schuljahres aus einem andern

Schulorte in eine Gemeinde des Kantons ein, so hat die Gemeindekanzlei dem

Schulratspräsidenten dieselben beförderlichst anzuzeigen. Auch die Eltern oder

deren Stellvertreter haben in diesem Falle bei Strafe ihre schulpflichtigen Kinder

sofort dem Prrüdenten des Ortsschulrates anzumelden.
Solch- Schüler haben dem Lehrer einen Geburtsschein und einen schrift-

lichen Ausweis über ihren bisherigen Schulbesuch vorzulegen."
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